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11- ~S4~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

A n fra g e 

der Abgeordneten BURGSTALLER, Mag. Schäffer, Dr.Feurstein 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Tierversuche 

Die in vielen Ländern, auch -z-n !Jsterreich, durchgeführten 

Tierversuche stehen immer mehr in der Kritik der !iffentlichkeit 

und sind vielfach umstritten. 

Es bilden sich t.mmer mehr Arbeitsgemeinschaften zum Schutz 

der Tiere, die neben den Jeweiligen Tierschutzvereinen Aktivitäten 

zum Schutz der Tiere entwickeln. Die Jüngsten Berichte in den 

Massenmedien haben eine neue Sympathie zum Schutz der Tiere 

entstehen lassen. 

Die Bestimmungen über an lebenden Tieren durchgeführte Versuche 

sind im Tierversuchsgesetz, Bundesgesetz vom 7. März 1974, 

enthalten, das nach Auffassung dieser Arbeitsgemeinschaften 

einer dringenden Novellierung zu unterziehen ist. 

Dessen ungeachtet plant die Nat~rwissenschaftliche Fakultät 

in Salzburg, ein Gebäude zur Unterbringung von 10.000 Versuchs­

tieren zu errichten und damit eine Ausweitung der Tierversuche. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung folgende 

772/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

A n f I' a g e 

1. Inwieweit wiI'd von Ihnen den Initiativen der verschiedenen 

TierschutzveI'eine und AI'beitsgemeinschaften zum Schutz der 

Tiere dahingehend Rechnung getI'agen~ daß eine VeI'schäI'fung 

der Bestimmungen des TieI'veI'suchsgesetzes hinsichtLich deI' 

TieI'versuche angestI'ebt wiI'd ? 

2. PLant IhI' MinisteI'ium~ den FOI'deI'ungen der Tierschutzvereine 

und AI'beitsgemeinschaften Rechnung zu tragen~ daß AI'tikeL 

eine AufschI'ift "Im TieI'veI'such getestet" bzw. "Nicht im 

TieI'versuch getestet" tI'agen soLLen? 

3. Inwieweit bestehen VOI'schI'iften~ wonach bestimmte pI'odukte 

im TieI'versuch getestet weI'den müssen~ um ihI'e Unbedenklichkeit 

füI' den Menschen zu gewähI'leisten ? 

4. Inwieweit sind die Genehmigungen seitens Ihres Ministeriums 

bezüglich deI' Ausbaupläne deI' NatuI'wissenschaftlichen Fakultät 

zur Schaffung von Räumlichkeiten für VersuchstieI'e gediehen~ 

welche Auflagen wurden im Sinne des TieI'versuchsgesetzes 

seitens IhI'es Ministeriums erlassen~ welche zusätzlichen 

Kontrollmaßnahmen werden füI' die Genehmigung und Durchführung 

von VeI'suchen seitens Ihres MinisteI'iums ergI'iffen ? 
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